
 
 

 

 
PREISLISTE FÜR DIE PFLEGEABTEILUNG 
STATIONÄRE AUFENTHALTE 
Gültig ab 1.1.2012 (Tagespreise) 
 

Grundtaxe 
zwischen 
CHF 176.00 
und 
CHF 280.00

+ Betreuungs- 
taxe (nicht 
KVG-
pflichtige 
Leistungen)

+ Selbstbehalt 
Pflegebe- 
wohner 
(KVG-
pflichtige 
Leistungen)

= Total 
durch 
Bewohner            
zu finanzieren

Pflege- 
kosten 
(Anteil 
Kranken- 
kasse)

Pflege- 
kosten 
(Anteil 
Kanton/ 
Gemeinde)

Beispiel

176.00 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00

176.00 13.00 13.75 202.75 24.30 0.00

176.00 39.00 21.60 236.60 28.20 13.65

176.00 42.00 21.60 239.60 39.85 27.40

176.00 45.00 21.60 242.60 56.40 36.20

176.00 63.00 21.60 260.60 71.95 46.05

176.00 67.00 21.60 264.60 80.70 62.70

176.00 68.00 21.60 265.60 92.40 76.35

176.00 69.00 21.60 266.60 103.10 91.05

176.00 75.00 21.60 272.60 118.65 100.85

176.00 76.00 21.60 273.60 142.00 115.60

176.00 79.00 21.60 276.60 162.40 145.95

176.00 115.00 21.60 312.60 243.10 166.80
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* Die RAI-Stufe ergibt sich aus der Einstufung des/der Pflegebedürftigen in die entsprechende Pflegestufe. 
 
 
GRUNDTAXE 
Die Grundtaxe beinhaltet die Kosten der Infrastruktur, der Hotellerie inkl. Vollpension, 
Reinigung, Bett- und Frottéwäsche. Alle Pflegezimmer verfügen über ein eigenes 
WC/Dusche sowie den Zugang zu einer Loggia. Je nach Zimmergrösse variiert die 
Grundtaxe zwischen CHF 176.- und CHF 280.-. 
 
 
BETREUUNGSTAXE 
Die Betreuungstaxe pro Tag enthält den Grundservice der Seniorenresidenz Nordlicht,  
wie die zeitliche Präsenz von Pflegepersonal, die Beratung, die Vermittlung von Diensten, 
Benutzen der Notrufanlage usw.  
Besonderer Betreuungsaufwand wird zusätzlich zur Betreuungstaxe in Rechnung gestellt. 
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PFLEGEKOSTEN 
Die Pflegekosten enthalten die Pflegeleistungen nach KVG und richten sich nach der 
Pflegebedürftigkeit gemäss dem von santésuisse und dem Kanton vorgegebenen RAI-
Einstufungssystem. Die Pflegekosten (inkl. Kostenanteil durch den Pflegebewohner/in) sind 
durch den Kanton vorgegeben und werden durch die Krankenversicherung und die 
Gemeinde mitfinanziert.  
 
DEPOT BEI STATIONÄREM AUFENTHALT 
Das bei Eintritt zu entrichtende Depot beträgt CHF 6'000.-; es ist unverzinslich. 
 
TELEFON 
Der Telefonanschluss wird mit monatlich CHF 25.- in Rechnung gestellt, für die 
Telefongespräche werden die effektiven Kosten fakturiert.  
 
ABWESENHEITEN 
Bei Abwesenheit (Ferien, Kuraufenthalt, Verlegung ins Spital usw.) entfallen Pflege- und 
Betreuungstaxe während der Dauer der Abwesenheit ab dem Folgetag des Austrittstages.  
 
SCHLUSSREINIGUNG DES ZIMMERS 
Pauschal CHF 400.-. 
 
 
 
KURZAUFENTHALTE 
Einzelzimmer Pflege  CHF 230.- pro Tag 
Aufenthalt, Vollpension und Telefonanschluss 
Pflege- und Betreuungskosten nach Einstufung,  
Eintritts- und Austrittstag werden je voll berechnet.  
 
TAGESAUFENTHALTE 
Einzelzimmer Pflege CHF 210.- pro Tag 
Ferienaufenthalte oder Aufenthalte zur Entlastung der Angehörigen   
Jeweils täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr 
Inklusive Frühstück sowie Mittag- oder Abendessen  
Pflege- und Betreuungskosten nach Einstufung  
 
NACHTAUFENTHALTE 
Einzelzimmer Pflege  CHF 200.- pro Nacht 
Jeweils täglich von 18.00 bis 08.00 Uhr  
Inklusive Frühstück oder Abendessen   
Pflege- und Betreuungskosten nach Einstufung   
 
PFLEGEEINZELZIMMER FÜR ANGEHÖRIGE 
Inklusive Frühstück oder Mittagessen CHF 150.- pro Nacht 
 
 
Weitere Leistungen auf Anfrage. 
 
 
11/2011 – Änderungen vorbehalten 


